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wesen vertreten; durch sie repräsentiert
sind überdies die Landesteile, die Sprach-
regionen, die Konfessionen und die politi-
sehen Parteien.

Die Kommission hat
— Gesetzesvorhaben des Bundes zu prü-

fen,
— zu beobachten, wie sich die Stellung

der Frau in der Schweiz verändert, und
darüber regelmässig dem Departement
des Innern zu berichten,

— Vorschläge zur Besserstellung der
Frauen unseres Landes zu machen.

Bis jetzt hat die Kommission zu manchen
Rechtsetzungsprojekten Stellung genom-
men, etwa Flochschulförderungsgesetz,
Auslängergesetz, Krankenversicherungs-
gesetz, Eherechtsrevision, Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Mann und Frau». Zu
einigen Fragen hat sie ausführliche Be-
richte ausgearbeitet, so zu den Folgen der
Rezession für die Frau, 1976, und zum
Strafvollzug an Frauen in der Schweiz,
1978. Seit Mai 1978 gibt die Kommission
ausserdem alle paar Monate ein Mittei-
lungsblatt heraus (F-Frauenfragen), worin
unter anderem Beiträge zur Mutterschafts-
Versicherung, zur Situation der Frau im Bil-
dungswesen, zu den gynäkologischen Vor-
Sorgeuntersuchungen, zur Stellung der
Frau gemäss internationalen Übereinkom-
men sowie zu den Chancen der Frau in der
Politik veröffentlicht wurden.
Für Ende dieses Jahres vorgesehen ist die
Publikation eines umfassenden Berichtes
über die Stellung der Frau 1978. Mit die-
sem Rapport, der den Stand der Diskrimi-
nation in den Bereichen Wirtschaft und
Gesellschaft, Familie, Recht, Öffentlich-
keit beschreibt und daraus Folgerungen
und Empfehlungen ableitet, wird die Ein-
laufphase der Kommissionsarbeit abge-

Vielleicht finden wir auf
diesem Weg eine

Teilzeit-Redaktorin
für unsere Konsumenten-
Zeitschrift «prüf mit»?

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Konsumentinnenforum
Postfach, 8024 Zürich
oder Telefon 01/343914

schlössen. Dann beginnt die zeitlich unbe-
grenzte Phase der Kleinarbeit.
£m/'//e L/'eberberr, Dr. rer. pof.
Präs/'denf/n der £/dgenöss/scben
Komm/ss/on für Frauenfragen

Unsere Petition:
Änderung des Art. 25 ZGB
Gemäss beute ge/fendem Recbf /'st e/ne
verbe/'rafete Frau e/'n bevormundetes We-
sen: S/e wobnf fn /'ur/sf/'scbem S/'nn n/'cbf
da, wo s/e s/'cb fafsäcb//'cb aufbä/f, son-
dem s/'e fe/'/f das Dom/z/7 des Fbemannes.
/W/t /'brer von den De/eg/'erfen unseres
Dacbverbandes /'n Zug e/nsf/mm/'g
abgesegneten Pef/'f/on fordert 0//V/'a £g/f-
De/afonfa/'ne d/'e Änderung des Arf/'/ce/s 25
des Z/v//gesefzbucbes.
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# In den Ländern und den Zivilisationen,
wo die Menschen das Nomadenleben auf-
gegeben haben, ist jede Person mit einem
Ort besonders verbunden, an dem der
Schwerpunkt ihrer Lebenstätigkeit liegt
und den wir als Wobns/'fz bezeichnen.

# Unser ZGB (Zivilgesetzbuch) hat den
Wohnsitzbegriff in Art. 23 definiert. Der
Wohnsitz löst in der Wichtigkeit immer
mehr die heimatliche Zuständigkeit ab, so
dass das Domizil für die Person im moder-
nen Recht von erstrangiger Bedeutung ist.
Dies um so mehr, als in anderen Rechts-
gebieten oft auf das zivilrechtliche Domi-
zil abgestellt wird (Prozessrecht, Betrei-
bungsrecht, Sozialrecht usw.).

0 Ist eine Person aber eine verhe/rafefe
Frau, so fragt kein Mensch, wo der
Schwerpunkt ihrer Lebenstätigkeit sich ab-
spielt. Ehefrauen haben wie die Kinder
unter elterlicher Gewalt und die bevormun-
deten Personen einen gesetzlichen, abge-
leiteten Wohnsitz. (Siehe Art. 25 ZGB.) Die
Ehefrau wohnt in juristischem Sinn eben
nicht da, wo sie sich mit der Absicht
dauernden Verbleibens aufhält, sondern
sie teilt das Domizil des Ehemannes. Es
geht soweit, dass die Ehefrau ihren Wohn-
sitz am Sitz der Vormundschaftsbehörde
hat, wenn ihr Mann bevormundet ist. Lebt
der ausländische Ehemann im Ausland, so
hat die Schweizer Ehefrau ihr Domizil dort,
auch wenn sie die Schweiz nicht verlassen
hat. Unter gewissen Voraussetzungen ist
die Ehefrau befähigt, ein selbständiges
Domizil zu erwerben. Da das Vorhanden-
sein der Voraussetzungen schwer zu be-
weisen ist, entsteht für die Ehefrau eine
grosse Rechtsunsicherheit. Sie weiss oft
nicht, ob sie wirklich ein eigenes Domizil
erworben hat oder ob sie am Wohnsitz des
Ehemannes in juristischem Sinne wohnt.

# Die eidgenössische Kommission für die
Revision des Familienrechtes hat die Ab-
Schaffung des unselbständigen gesetzli-
chen Wohnsitzes der Ehefrau vorgeschla-
gen. An sich kann aber die Regelung des
gesetzlichen Wohnsitzes der Ehefrau ohne
eine Revision des Eherechtes überprüft
werden. Es bestehen keine Gründe, dass
das Personenrecht noch dieses Relikt aus
der abgeschafften ehemännlichen Vor-
mundschaft aufrechterhält. Für den un-
selbständigen Wohnsitz der Ehefrau kann
auch nicht das Wesen der Ehe genannt
werden. Sonst könnte der pflichtverges-
sene Ehemann, der seine Familie verlässt,
am neuen Mittelpunkt seines Lebens kei-
nen Wohnsitz begründen. Die Literatur
nennt als Grund des gesetzlichen Wohn-
sitzes die Interessen des Rechtsverkehrs.
Diese Begründung ist jedoch nicht über-
zeugend.
C Der Verband für Frauenrechte verlangt
die Revision des Art. 25 ZGB. Die verhei-
ratete Frau soll nicht den minderjährigen
Kindern und den bevormundeten Personen
gleichgestellt werden. Er verlangt für sie
alle Rechte der Persönlichkeit, also die Ab-
Schaffung ihres gesetzlichen unselbständi-
gen Wohnsitzes.

Brief einer Leserin
Als treues Vereinsmitglied und aufmerk-
same Leserin Ihrer Zeitung wurde ich
durch Dr. F. Hofmanns Ausführungen über
die Alibifrau (letzte Nummer der «Staats-
bürgerin», die Red.) aus dem sommerli-
chen Liegestuhl aufgeweckt und sehe mich
veranlasst, zu diesem Thema einige Ge-
danken zu äussern.
Wer immer sich mit Politik beschäftigt, der
kennt Dr. Hofmanns Alibifrauen! Es gibt sie
überall dort, wo politische Vorstände, Korn-
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